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54/100. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/2 vom 13. Oktober 1993, mit der sie der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit Beobachterstatus gewährt hat,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/1 vom 12. Oktober 1995, 51/21 vom
27. November 1996, 52/19 vom 21. November 1997 und 53/15 vom 29. Oktober 1998, in denen
sie die Sonderorganisationen und die anderen Organisationen und Programme des Systems der
Vereinten Nationen nachdrücklich aufgefordert und die internationalen Finanzinstitutionen
gebeten hat, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit im Hinblick auf die Errei-
chung ihrer Ziele Unterstützung zu gewähren,

ferner unter Hinweis darauf, dass es eines der Hauptziele der Vereinten Nationen und der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit ist, die internationale Zusammenarbeit zu
fördern, um internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitärer Art
zu lösen,

eingedenk der Rolle der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit als einer
Regionalorganisation, die jetzt nach ihrer Umstrukturierung besser dafür gerüstet ist, als regio-
nale Wirtschaftsgruppierung eine wirksamere Rolle im Hinblick auf die umfassende sozioöko-
nomische Entwicklung ihrer Mitgliedstaaten zu spielen,
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mit Genugtuung über die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die verstärkte Interaktion
zwischen den verschiedenen Stellen des Systems der Vereinten Nationen und der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit,

Kenntnis nehmend von dem auf der neunten Tagung des Ministerrats der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit am 21. Mai 1999 in Baku herausgegebenen Kommuniqué, in
dem die Wichtigkeit der sozioökonomischen Entwicklung und verbesserter Handelsbeziehungen
in der Region der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und die diesbezüglich erneut
bekundete Entschlossenheit der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit hervorgehoben wurden,

in Anerkennung der Risiken und Herausforderungen, die der Globalisierungs- und
Liberalisierungsprozess für die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit aufwirft, sowie der Möglichkeiten, die sich ihnen dadurch
eröffnen, und unter Betonung der Notwendigkeit, den Belangen dieser Staaten Rechnung zu
tragen, mit dem Ziel, die nachteiligen Auswirkungen der Globalisierung zu mildern und die
Staaten in die Lage zu versetzen, Nutzen aus dem Globalisierungsprozess zu ziehen;

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die schweren Verluste an Menschenleben,
die durch Naturkatastrophen und ihre verheerenden Auswirkungen auf die sozioökonomische
Situation einiger Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit verur-
sacht wurden,

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die
Durchführung der Resolution 53/151 und gibt ihrer Befriedigung Ausdruck über die für beide
Seiten nützliche, häufigere Interaktion zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit;

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der fortlaufenden Zusammenarbeit zwischen der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und dem Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen im Rahmen des Projekts über den Kapazitätsaufbau des Sekretariats der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und bittet die beiden Organisationen, ihre Zusammenar-
beit weiter zu verbessern und zu verstärken;

3. nimmt Kenntnis von der aktiven Beteiligung der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit an den verschiedenen Veranstaltungen, die im vergangenen Jahr von den
Sonderorganisationen und Programmen des Systems der Vereinten Nationen, wie beispielsweise
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der Wirtschafts- und Sozialkommission
für Asien und den Pazifik, der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen,
dem Programm der Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle und dem Bevölke-
rungsfonds der Vereinten Nationen, gefördert wurden, und fordert die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und die Sonderorganisationen auf, nach Bedarf weitere Kontakte
aufzunehmen und sich aktiv an den Tagungen und Aktivitäten der jeweils anderen Organisation
zu beteiligen;
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4. begrüßt die fortlaufende Zusammenarbeit zwischen der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, nament-
lich das Aktionsprogramm zur Steigerung der Handelseffizienz und den Aufbau eines Systems
für den kombinierten Verkehr und den Transitverkehr in der Region der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit;

5. würdigt die fortlaufende Zusammenarbeit zwischen der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und dem Programm der Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle,
unter anderem die Durchführung ihres gemeinsamen Projekts zur Schaffung einer Koordinie-
rungsstelle für Drogenkontrolle im Rahmen des Sekretariats der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und andere Aktivitäten, die zur Eindämmung des Drogenmissbrauchs und des
Drogenhandels in der Region der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit beitragen;

6. begrüßt die Empfehlungen, die die Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und
den Pazifik auf ihrer vom 22. bis 28. April 1999 in Bangkok abgehaltenen fünfundfünfzigsten
Tagung in Bezug auf die Förderung der Zusammenarbeit mit der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit in den festgelegten Bereichen von gemeinsamem Interesse abgegeben hat, und
bittet die Kommission, die gegenseitige Zusammenarbeit mit dieser Organisation zu verstärken,
und sich dabei zum Nutzen der gesamten Region auf durchführbare Projekte in den Schwer-
punktbereichen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit zu konzentrieren, das heißt
auf Verkehr und Kommunikation, Handel, Investitionen, Energie, Umwelt, Industrie und Land-
wirtschaft;

7. begrüßt es außerdem, dass die Bemühungen um die weitere Konsolidierung der
interregionalen Konsultationen und den Meinungsaustausch über Fragen von gemeinsamem
Interesse über so nützliche Foren fortgesetzt werden wie die vierte Beratende Tagung der Leiter
der subregionalen Organisationen und der Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den
Pazifik, die im Oktober 1998 in Katmandu abgehalten wurde;

8. begrüßt es ferner, dass die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und die
Weltbank im Einklang mit Resolution 53/15 ihre Kontakte vertieft haben, und bittet die zustän-
digen internationalen Finanzinstitutionen erneut, Beratungen einzuleiten, weiterzuführen und zu
verstärken, um der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und ihren angegliederten
Institutionen bei der Verwirklichung ihrer Ziele Hilfe zu gewähren;

9. ersucht das System der Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft, auch
weiterhin Hilfe zu gewähren, um die Kapazität der Mitgliedstaaten der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und ihres Sekretariats zu stärken, damit sie die mit der Globalisie-
rung verbundenen Herausforderungen bewältigen und die sich dadurch bietenden Chancen nut-
zen können;

10. bittet das System der Vereinten Nationen, seine zuständigen Organe und die internatio-
nale Gemeinschaft, den Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und ihrem Sekretariat nach Bedarf technische und sonstige Hilfe zur Verbesserung ihres Früh-
warnsystems, ihrer Katastrophenbereitschaft, ihrer Fähigkeit zu einer rechtzeitigen Reaktion und
ihrer Wiederaufbaukapazität zu gewähren, mit dem Ziel, die Verluste an Menschenleben zu
reduzieren und die sozioökonomischen Auswirkungen von Naturkatastrophen zu mildern;
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11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten
Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

12. beschließt, den Punkt "Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit" in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen.

75. Plenarsitzung
9. Dezember 1999


